
 

Zum amtlichen Mitteilungsblatt des Kreises Steinburg 

Bekanntmachung Nr. 62/2019 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO 
 

Öffentliche Abfallentsorgung – Lieferung von Abfallbehältern 
 
 

a) auffordernde Stelle 
 
 
 
Zuschlagserteilung durch:  
 
 
 
Angebote einzureichen bei: 

Kreis Steinburg – Der Landrat 
Viktoriastr. 16-18 
25524 Itzehoe 
 
Kreis Steinburg – Der Landrat 
Viktoriastr. 16-18 
25524 Itzehoe 
 
Kreis Steinburg – Der Landrat 
Amt für Umweltschutz – Abtl. Abfallwirtschaft 
z.Hd. Frau Storjohann, Zimmer 202 
Karlstraße 13 
25524 Itzehoe 

b) Art der Vergabe Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 

c) Form, in der die Angebote 
einzureichen sind 

Die Angebote sind in schriftlicher Form per Post oder direkt 
einzureichen. 

d) Art und Umfang und Ort der 
Leistung 

Öffentliche Abfallentsorgung – Lieferung von insgesamt 
4.000 Abfallbehältern in den Größen 60 l bis 1.100 l MGB 
 

e) ggf. Anzahl, Größe und  
Art der einzelnen Lose 

Die Vergabe von Losen wird vorbehalten 

☒nein 

☐ja 

 

f) ggf. die Zulassung von 
Nebenangeboten 

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

g) Ausführungsfristen in mehreren Teillieferungen bis Mitte/Ende 2020 

h) Bezeichnung und Anschrift 
der Stelle, die die Vergabe-
unterlagen abgibt 

Kreis Steinburg – Der Landrat, Amt für Umweltschutz – 
Abtl. Abfallwirtschaft, Karlstraße 13,  
25524 Itzehoe 
Frau Storjohann, Telefon 04821 69489, Telefax 04821 
699489, E-Mail: storjohann@steinburg.de  
 

i) Teilnahme- oder Angebots- 
und Bindefrist 

Angebotsschluss: 

18.09.2019, 10:00 Uhr 
 
Bindefrist 

17.10.2019 

j) Höhe etwa  geforderter  
Sicherheitsleistungen 

Keine 

k) wesentliche 
Zahlungsbedingungen oder 
Angabe der Unterlagen, in 
denen sie enthalten sind 

Zahlung nach jeder Teillieferung 

l) Eignungsnachweis Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, 

mailto:storjohann@steinburg.de


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu 
machen, die mit dem Angebot vorzulegen sind: 

 
1. Unterschriebenes Angebotsschreiben (Formblatt)  
 
2. Verzeichnis der Unterauftragnehmerleistungen 
 
3. Verpflichtungserklärung zur Zahlung des Vergabe-  
    mindestlohns 
 
4. Ausgefülltes und unterschriebenes Leistungsverzeichnis 
 
 
Wichtige Hinweise für die Vorlage der einzureichenden 
Unterlagen: 
Die o.a. Erklärungen sind dem Angebot in der o.a. 
Reihenfolge auf einem jeweils gesonderten Blatt unter 
Verwendung der o.a. Nummerierung beizufügen ( bitte 
keine Klarsichtfolien bzw. Spiral- oder sonstige Heftungen, 
Trennblätter usw. verwenden). Die oben genannten 
Nachweise und Erklärungen sind auch für alle Parteien 
einer Bietergemeinschaft vorzulegen. Alle Partner einer 
Bietergemeinschaft müssen das Angebot mit den 
dazugehörigen Vergabeunterlagen unterzeichnet 
einreichen sowie einen Konsortialführer benennen. 
Fehlen beim Einreichen des Angebots vorzulegende 
Unterlagen (Nachweise, Erklärungen u.a.) können diese 
von der Vergabestelle fristbewehrt nachgefordert werden. 
 
Präqualifikation: 

Zum Nachweis der unternehmerbezogenen Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit, Gesetzestreue und Zuverlässigkeit 
kann die Bescheinigung der Eintragung in das amtliche 
Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- 
und Dienstleistungsbereich ( www.amtliches-
verzeichnis.ihk.de) vorgelegt werden. 
Darüberhinausgehende Unterlagen sind zusätzlich 
vorzulegen. 
 
Gewerbezentralregisterauszug: 

Ab einem Auftragswert von 25.000 € wird vor der 
Zuschlagserteilung ein Auszug  aus dem Gewerbe-
zentralregister beim Bundesministerium der Justiz 
angefordert. 
 
Nachweise zur Entrichtung der Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung 

Präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter haben 
zusätzlich, Nachweise der Entrichtung der Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung vorzulegen. Der 
Nachweis kann durch Unterlagen erbracht werden, die 
nicht älter als ein Jahr sind und die durch die ausstellende 
Stelle festgelegte Gültigkeit nicht überschreitet. Diese 
Verpflichtung gilt entsprechend für im Angebot benannte 
Nachunternehmer und für deren Nach-unternehmer sowie 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer (bei einem 
geschätzten Auftragswert ab netto 15.000 €) .  
 
 

http://www.amtliches-verzeichnis.ihk.de/
http://www.amtliches-verzeichnis.ihk.de/


 

m) Zuschlagskriterien, sofern 
diese nicht in den Vergabe-
unterlagen genannt werden 
 
 

100% Preis 

n) Fragen Alle Anfragen zum Angebot sind ausschließlich in 
schriftlicher Form per Mail oder Fax zu stellen. 
Anfragen sind bis spätestens 29.08.2019,  
10.00 Uhr zu stellen. 
Die Anfragen sind an die folgende E-Mail-
Adresse/Faxnummer der Kreisverwaltung Steinburg zu 
richten: 
storjohann@steinburg.de  04821-699 489 

o) Bietergemeinschaften Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die unter l) 
genannten Nachweise sind auch für alle Parteien einer 
Bietergemeinschaft vorzulegen. Alle Partner einer 
Bietergemeinschaft müssen das Angebot mit den 
dazugehörigen Vergabeunterlagen unterzeichnet 
einreichen sowie einen Konsortialführer benennen. Hierbei 
sind Hauptauftragnehmer und Unterauftragnehmer mit den 
jeweiligen Teilaufträgen zu benennen. 
Bietergemeinschaften haben gesondert zu erklären, dass 
sie gesamtschuldnerisch haften. 

p) Hinweise zur Vergabe Die EU-Richtlinie 24/2014 fordert die barrierefreie 
Bereitstellung der Vergabeunterlagen (Ausschrei-
bungsunterlagen, Fragen- und Antwortkataloge, 
Änderungspakete) für Sie als Wirtschaftsteilnehmer. 
 
Wir stellen Ihnen diese Vergabeunterlagen unter  
www.steinburg.de,Rubrik Amtliche Bekanntmachungen, 
Ausschreibungen zur Verfügung. 
 
Die Recherche liegt allein in Ihrer Verantwortung. Sie 
müssen sich  daher laufend selbständig über Änderungen 
oder Ergänzungen zum Vergabeverfahren unter 
www.steinburg.de informieren. 
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